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Beschlussvorlage 

 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 

  

Vorberatung im: Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung 

Ortsbeirat Nordstadt 

  

  
 

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Tropenklinik" 

Aufstellungsbeschluss und Beschluss über das frühzeitige Beteiligungsver-

fahren 

  

Bezug: Vorlage 245/2011 

Anlagen: 4 Bezeichnung: Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Anlage 1) 
  Wettbewerbsergebnis, Entwurf woernerundpartner (Anlage 2) 

  Vorläufiger Umweltbericht mit Bestandsplan (Anlagen 3a und 3b) 

 

Beschlussantrag:  
 

1. Für den in Anlage 1 dargestellten Bereich wird nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), 

§ 2 Abs. 1 BauGB und § 12 BauGB der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Tropenklinik“ mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan aufgestellt.  

 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB findet in Form einer Infor-
mationsveranstaltung und einer 14-tägigen Planauslage statt. Die Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange werden nach § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig beteiligt. 

 
3. Die Ortsbaupläne „101 Corrensstraße – Im Rotbad“, rechtskräftig seit 20.07.1957 , „123 Paul-

Lechler-Straße“, rechtskräftig seit 30.01.1959, und „171 Hackersteigle - Paul-Lechler-Straße“, 

rechtskräftig seit 18.07.1961, die Ortsbauplanänderung „207 Paul-Lechler-Straße – Im Rotbad“, 
rechtskräftig seit 10.08.1963 sowie die Bebauungsplanänderung „267 Paul-Lechler-Straße, Me-

dikamentenhaus“, rechtskräftig seit 22.11.1966 werden mit Rechtskraft des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans „Tropenklinik“ in dessen Geltungsbereich überlagert und damit für unan-
wendbar erklärt. 

 

Ziel: 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tropenklinik“ mit Vorhaben- und Er-

schließungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Bettenhauses 

mit Anbindung an das bestehende Klinikgebäude sowie die Neuordnung der Erschließung und Parkie-
rung auf dem Klinikgelände der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus geschaffen werden.  
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Begründung:  
 

1. Anlass / Problemstellung 

Das Paul-Lechler-Krankenhaus des Deutschen Institutes für ärztliche Mission e.V. (Difäm) 
hat sich über die Jahre vom Tropenkrankenhaus zum Akutkrankenhaus für Innere Medizin 

gewandelt. Seit ca. 5 Jahren steht die Spezialisierung innerhalb der Inneren Medizin auf älte-

re Patienten im Vordergrund. Auf Grund der demografischen Entwicklung wird eine der gro-
ßen Herausforderungen der Zukunft insbesondere die Behandlung von Demenzkranken und 

Hochbetagten sein. Mit ihrer Ausrichtung und Spezialisierung auf die Altersmedizin ergänzt 

die Tropenklinik das Angebot des Universitätsklinikums Tübingen. 

Die Analyse des Immobilienbestandes des Difäm hat unter anderem für die Tropenklinik 

Paul-Lechler-Krankenhaus einen Sanierungsrückstau sowie ein großes Flächendefizit aufge-

zeigt. Die Grundrissstruktur, die Aufteilung der Räume und die technische Ausstattung der 
Pflegestationen sind nicht mehr zeitgemäß. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass ei-

ne Optimierung innerhalb der bestehenden Gebäudestruktur von 1916 nicht realisierbar und 

auch nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Auch die auf dem Gelände vorhandenen Schwes-
ternwohnheime und das Gebäude der Arzneimittelhilfe werden auf Grund ihres baulichen 

Zustandes als nicht sanierungsfähig eingestuft. 

Mit Blick auf die langfristige Konkurrenzfähigkeit hat sich das Difäm für die Neuplanung eines 
Bettenhauses mit drei Stationen sowie Therapiebereichen mit Anbindung an die medizinische 

und versorgungstechnische Infrastruktur im bestehenden Klinikgebäude entschieden. Mit 

dem Neubau sollen die Anforderungen an eine moderne Pflegeeinrichtung erfüllt und die 
Aufenthaltsqualität für Patienten und Mitarbeiter verbessert werden. Eine Aufwertung des öf-

fentlich zugänglichen Parks ist ebenfalls vorgesehen. Eine Vergrößerung der Bettenanzahl ist 

nicht geplant, aus diesem Grund wird auch nicht mit einer relevanten Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens in den umgebenden Wohnstraßen gerechnet.  

Der Neubau des geplanten Bettenhauses mit den notwendigen Parkierungsanlagen sowie ein 

Ersatzbau für das bestehende Verwaltungsgebäude für das Difäm sind vom geltenden Pla-
nungsrecht nicht gedeckt, die Änderung des Bebauungsplanes ist deshalb erforderlich. Ent-

lang der Straße „Im Rotbad“ besitzt das Difäm angrenzend an das Plangebiet weitere 

Grundstücke sowohl westlich als auch östlich des Verbindungsweges zur Klinik. Diese sind im 
westlichen Bereich in die Fläche des Parks integriert, allerdings wegen des sehr dichten 

Baumbestandes kaum zugänglich. Die Flächen besitzen aufgrund des bestehenden Orts-

bauplanes Baurecht. Derzeit existieren nur für den östlichen Teil konkrete Absichten, die 
Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Allerdings soll die Möglichkeit weiterhin auch für 

den westlichen Teil erhalten bleiben. 

Das Difäm hat mit Schreiben vom 22.06.2012 einen Antrag auf Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan gestellt. 
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2. Sachstand 

Wettbewerb 

Nachdem das Difäm bereits sehr frühzeitig mit seinen Planungsüberlegungen auf die Verwal-

tung zugekommen ist, konnten die Rahmenbedingungen für die bauliche Entwicklung vom 
Vorhabensträger und der Verwaltung gemeinsam definiert werden (s. Vorlage 245/2011). 

Charakteristisch für die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus ist die topographische Lage 

oberhalb der nicht bebauten, stark durchgrünten Mittelhangzone. Das historische Gebäude 
liegt als Solitär in einem in die Jahre gekommen Park mit umfangreichem, altem Baumbe-

stand. Aus städtebaulicher und landschaftsplanerischer Sicht ist es notwendig, dass die Neu-

bebauung im Hinblick auf das Bestandsgebäude dessen Solitärcharakter erhält und optisch 
auch aus der Fernperspektive in den Hintergrund tritt. Eine besondere Herausforderung stellt 

der Umgang mit der Topographie dar. Südlich des Altbaus fällt das Gelände steil ab und 

steht teilweise als besonders geschütztes Biotop „Trockenmauergebiet im Gewann Iglersloh“ 
unter Schutz. Diese Mittelhangzone soll von Bebauung freigehalten werden. Wichtig ist au-

ßerdem die Verbindung der Freiräume nördlich und südlich der aus funktionalen Gründen 

baulich verbunden Gebäudekörper von Alt- und Neubau. Die notwendigen Stellplätze sollen 
weitgehend im „Untergeschoss“ des geplanten Ersatzbaus für die Gebäude der Difäm-

Verwaltung der Arzeimittelhilfe und der Wohnheime in einer sogenannten „Sockelgarage“ 

untergebracht werden. 

Von der Eigentümerseite wurde ein VOF Vergabeverfahren mit integriertem nicht offenem 

Planungswettbewerb mit 15 Teilnehmern ausgelobt. Das Preisgericht hat in der Sitzung am 

09.02.2012 nach intensiver Überlegung einstimmig entschieden, dass jeweils zwei Arbeiten 
den ersten und dritten Preis erhalten. Das Preisgericht wollte damit auch den Abstand zwi-

schen den ersten beiden und den nachfolgenden Preisträgern zum Ausdruck bringen. Das 

Preisgericht war von der grundsätzlichen Qualität der ausgezeichneten Arbeiten überzeugt, 
sah jedoch gleichzeitig Mängel in der Funktionalität und war nicht vollständig von der Wirt-

schaftlichkeit der Entwürfe überzeugt. Es wurde deshalb empfohlen, dass die Preisträger im 

Rahmen des Verhandlungsverfahrens ihre Beiträge nochmals überarbeiten.  

Die zweite Preisgerichtssitzung zur Beurteilung der überarbeiteten Entwürfe fand am 

16.04.2012 statt. Alle Entwürfe hatten auch nach der Überarbeitung ihr grundsätzlich 

zugrunde gelegtes Konzept beibehalten. Das Preisgericht konnte insbesondere aufgrund von 
Zweifeln an der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit der Entwürfe keine Einigung erzielen, es 

wurde einstimmig entschieden, die grundsätzliche Rangfolge der Arbeiten beizubehalten und 

erneut zwei erste und zwei dritte Preise zu vergeben.  

Die endgültige Entscheidung über die Vergabe an das Büro woernerundpartner + club L94 

Landschaftsarchitekten GmbH (s. Anlage 2) erfolgte deshalb auf der Grundlage einer Bewer-

tung mittels einer Punktematrix durch den Verwaltungsrat des Difäm am 16.06.2012. 

Das Preisgericht hatte den Entwurf von woernerundpartner + club L94 in der ersten Jurysit-

zung wie folgt beurteilt: 

„Der Verfasser zeigt eine architektonisch klare Haltung. Er trennt den aufgesetzten Betten-
hauskubus von einem landschaftlich orientierten Erdgeschoss. Diese Haltung führt zu einer 

überzeugenden Behandlung des Hanges. Das überkragende Obergeschoss im Süden führt zu 

wettergeschützten Außenbereichen mit hoher Aufenthaltsqualität. Die landschaftlich einge-
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bettete Vorfahrt zeigt keinerlei Probleme mit einer zu hohen Gebäudeprägnanz. Aus dem 
Haus selbst ergeben sich vielfältige Übergänge in die Parklandschaft.  

Das neue Gebäude des Difäm überzeugt durch die richtige Lage und eine ähnliche Haltung 

wie das Bettenhaus, die Dimension wird allerdings kritisch gesehen. Überhaupt sind die Grö-
ßenordnungen der einzelnen Gebäude und deren Distanz in einem sehr harmonischen Ver-

hältnis zu Umgebung. Das Preisgericht regt an, dass eine sorgfältige architektonische Unter-

suchung des erdgeschossigen und obergeschossigen Plateaus stattfindet. Die Empfehlung 
hierbei geht dahin, zu prüfen, inwieweit die landschaftliche Ausprägung des Sockels aufrich-

tig ist. Ob die Demenzgärten in ihrer Einstreuung funktionieren ist fraglich und noch zu un-

tersuchen.  

Die Fassadencharakteristik mit ihrer horizontalen Bänderung erscheint zunächst etwas fremd 

und möglicherweise etwas modernistisch. Hier sollte gemeinsam mit dem Träger nach einem 

adäquaten Ausdruck gesucht werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Verbindung 
nach Außen auf den jeweiligen Stationen zu untersuchen. Unterschiedliche Nutzungsnot-

wendigkeiten sind hier für individuelle und kollektive Nutzungen zu berücksichtigen. Die Ver-

bindung von Neubau und Altbau im Keller ist zu überarbeiten und funktional neu zu gestal-
ten. Die Bettengeschosse sind gemeinsam mit dem Betreiber des Krankenhauses zu überar-

beiten. Hier gibt es gravierende Änderungswünsche. Diese beziehen sich auf die Flurbreite, 

die Benutzbarkeit der Balkone sowie auf die allgemeine Aufenthaltsqualität in den Statio-
nen.“ 

Aus Sicht des Preisgerichts insbesondere von der Nutzerseite hat der Entwurf in der Überar-

beitung sehr gewonnen. Es bestünden zwar noch Bedenken hinsichtlich einzelner Punkte, die 
grundsätzliche Umsetzbarkeit der Betreuungs- und Pflegekonzepte scheinen aber möglich. 

 

Das Difäm hat neben einer Informationsveranstaltung am 19.07.2011, in der die Durchfüh-
rung des Architektenwettbewerbs angekündigt wurde, im Februar 2012 auch eine öffentliche 

Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten durchgeführt. Eine weitere Informationsveranstaltung 

für die Nachbarschaft findet am 06.07.2012 statt. 

 

Umweltbelange, Artenschutz 

Die Bestandsaufnahme der Umwelt-Schutzgüter ist weitgehend abgeschlossen, die Auswir-
kungen der Planung werden erst im weiteren Verfahren betrachtet und bewertet. Die Erhe-

bungen der Fauna wurden jahreszeitlich bedingt noch nicht vollständig durchgeführt. 

Es liegt ein vorläufiger Umweltbericht als Zwischenbericht vor (s. Anlage 3a und 3b). Dieser 
kommt zum Ergebnis, dass im Bereich des Wettbewerbsgebiets 22 Vogelarten vorkommen, 

die mit wenigen Ausnahmen dort auch als Brutvögel einzustufen sind. Von diesen Arten ist 

keine Art als gefährdet, drei Arten aber auf der landesweiten Vorwarnliste geführt. Sämtliche 
Arten sind als europäische Vogelarten europarechtlich geschützt. Insgesamt zeichnet sich 

das Gebiet durch eine durchschnittlich artenreiche Brutvogelgemeinschaft aus, in der weit 

verbreitete und ungefährdete Arten dominieren. Die Mittelhangzone stellt dabei den wich-
tigsten Vogellebensraum dar. 

Die Begehungen ergaben keine Hinweise auf sonstige, rechtlich relevante Artenvorkommen, 

es liegt jedoch noch keine Auswertung in Bezug auf Fledermäuse vor.  

Nach derzeitigem Stand bestehen innerhalb des Untersuchungsgebiets keine Vorkommen 

europarechtlich geschützter Reptilien wie Zauneidechsen oder Schlingnattern. 
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Der vorläufige Umweltbericht wird fortgeschrieben und den Unterlagen zur frühzeitigen Be-
teiligung beigefügt. 

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung unterstützt das Vorhaben und empfiehlt dem Beschlussantrag zu folgen. Der 

städtebauliche Entwurf des Büros woernerundpartner + club L94 soll dem Bebauungsplan zu 

Grunde gelegt werden. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll 
sich auf die konkreten Vorhaben der Klinik und des Difäm, sowie den umgebenden Bereich 

des Parks beschränken. Eventuell künftig anstehende Entwicklungen auf den für Wohnungs-

bau vorgesehenen Flächen sollen auf Grundlage des bestehenden Planungsrechtes oder 
über ein gesondertes Bebauungsplanverfahren umgesetzt werden. 

 

4. Lösungsvarianten 

Bei Verzicht auf die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Tropenklinik“ 

bliebe das vorhandene Planungsrecht bestehen. Die Umsetzung des Wettbewerbsergebnis-

ses und damit eine optimale funktionale und gestalterische Anbindung des Neubaus an den 
historischen Altbau wären nicht möglich. 

 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Die Planungskosten für die Ausarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wie 

auch die Kosten für Gutachten, die für die Ausarbeitung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes erforderlich sind, werden vom Vorhabensträger übernommen. Hierzu schließt die 
Stadt mit dem Vorhabensträger einen Planungskostenvertrag. 

 

6. Anlagen 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Anlage 1) 

Wettbewerbsergebnis, Entwurf woernerundpartner (Anlage 2) 

Vorläufiger Umweltbericht mit Bestandsplan (Anlagen 3a und 3b) 
 

 



44

36

Inst. für Politikwissenschaft

31

34

62/1

54/1 54

60

Mohlstraße

G
oe
th
es
tr
aß
e

Melanchthonstraße

22

9

11

20

39

36/2

36/1

39/1 37

38/1

13

14
/1

14
16

18

38

44/1

58/1

58

62

61

64

52

52/1

52/2
50

48

51
53

57

56

46

24

Tropenklinik

Paul-Lechler-Krankenhaus

Iglersloh

Mohlstraße

H
ackersteigle

36

Wirtsch.wissenschaftl.Seminar

34

3

8

15

38

35

33

18

21

23

26/1

26

15 13/1 13

13/2

9

7

11

19

10

15
/1

47

24/4

Iglersloh

Im
 Rotb

ad

41/2

41

36

31/1

33

36/1

36/2

31/2

24/5

38/4

40

41/4
43/1

42

38/2

38/3
40/1

38/1

38

40/3

33/1

33/2

39

41/3

41/
6

41/5
43

51

2

Pa
ul
-L
ec
hl
er
-S
tra
ße

54

33

6

4

4/
1

24/2

20

25

23
/1

23

31

24/9

14

13

10

11

24/10

24/3

24/1

24/6

24/7

52/1
52

15

15/1

11/2

17

6/
1

10
/1

11/
1

8

8/
1

9

7

31

49

StadtplanungVorhabenbezogener Bebauungsplan

"Tropenklinik"
Geltungsbereich

Maßstab: ohne

Datum: 21.06.2012

Anlage 1 zur Vorlage 288/2012



30 cm  
Intensivsubstrat

6 cm 
Festkörperdrainage

OKFF bündig mit Plattenstreifen

Schutzlage  Filtervlies  bis 120 cm  
Untersubstrat

Innenhof

Eingangsebene

E 02

Aufnahmepflege

E 03

Palliativpflege

E 04

Wahlleistung

2
0

1
.5

8

0
.9

4

2
0

Wettbewerb Neubau Bettenhaus Tropenklinik Tübingen 

Lageplan 1:500

Ansicht Süd

Impressionen Garten der Sinne

Impressionen Garten der Ruhe

Impressionen Garten der Erinnerung

Garten der Sinne

Garten der Ruhe

Garten der Erinnerung

Zu
fa

hr
t 

zu
 d

en
 K

lin
ik

enGarten 
der Sinne

Garten der Ruhe

Obsthain

Obsthain

Garten der  Erinnerung

Pension Albblick

Anlieferung

Zufahrt T
iefgarage

Difäm

Wohnen

HaupteingangNeubau

Bestand

Zufahrt LK

Wohnen

Zugang zum Park

Difäm

Außenterrasse 
Cafeteria

Parken

01 

Detailschnitt Landschaftsplatte 1:100Pikto Landschaftsplatte

Zugang zum Park

Dachterrasse 

optional

       Anlage 2 zur Vorlage 288/2012



Entsorgung
13.96 m²

Putzraum5.34 m²

Geräte16.90 m²

Technik

Technik

14.36 m²

Ruheraum17.15 m²

Gymnastik31.54 m²

Behandlung
17.15 m²

Dienstr. Psych.

17.15 m²

Schulung20.75 m²

Seminar34.93 m²

Übungsküche
25.18 m²

Fango10.60 m²

WC Behinderte
3.98 m²

WC Besucher
4.78 m²

WC Personal
4.78 m²

Aufenthalt Pers.

13.15 m²

Anmeldung
17.69 m²

Patientenaufnahme

16.25 m²

Pforte25.12 m²

WC Besucher
7.52 m²

WC Besucher
6.50 m²

WC Behinderte
5.57 m²

Lager
9.74 m²

Kühlraum
3.48 m²

Behandlung
46.49 m²

Cafeteria82.78 m²

Pflegezimmer
32.89 m²

Nasszelle
3.25 m²

Nasszelle
3.34 m²

Pflegezimmer
22.66 m²

Pflegezimmer
21.71 m²

Nasszelle
3.53 m²

Nasszelle
3.53 m²

Pflegezimmer
32.00 m²

Pflegezimmer
22.27 m²

Pflegezimmer
14.51 m²

Nasszelle
2.85 m²

Nasszelle
2.85 m²

Pflegezimmer
14.37 m²

Nasszelle
2.85 m²

Nasszelle
2.85 m²

Aufenthalt
67.36 m²

Pflegezimmer
14.95 m²

Pflegezimmer
14.27 m²

Pflegezimmer
14.37 m²

Pflegezimmer
14.51 m²

Pflegezimmer
21.77 m²

Nasszelle
2.85 m²

Nasszelle
2.85 m²

Nasszelle
2.85 m²

Nasszelle
2.85 m²

Pflegezimmer
32.00 m²

Nasszelle
3.53 m²

Nasszelle
3.53 m²

Pflegezimmer
21.71 m²

Pflegezimmer
22.75 m²

Nasszelle
3.25 m²

Nasszelle
3.34 m²

Pflegezimmer
35.32 m²

Patientenbad
8.06 m²

WC

11.93 m²

Personalaufenthalt14.62 m²

Stützpunkt
16.82 m²

Lager
6.89 m²

Arbeitsraum unrein6.92 m²

Arbeitsraum rein9.11 m²

Patientenbad
10.86 m²

Ärzte
14.49 m²

Anmeldung
21.89 m²

Personalaufenthalt32.14 m²

Warten
33.65 m²

Personal WC
9.44 m²

WC

9.44 m²

Arzt
12.60 m²

WI-
Hof

Haupteingang

Liegendkranken Zufahrt

Terrasse

Ebenerdiger Ausgang

Ebenerd
iger A

usg
ang

Ebenerdiger Ausgang

Ebenerdiger Ausgang

Die Anbindung der Ver- und Entsorgung aus dem Altbau 

(Speisenversorgung/Küche, Bettenzentrale, Abfallent-

sorgung, Wäscheversorgung, Abtransport Verstorbener, 

etc.) wird auf direkten geraden Wegen ermöglicht. 

Die Anbindung an den Altbau erfolgt ohne 

Eingriff in die bestehende Stationsstruktur.

Der Empfang und die administrative Patientenaufnahme 

gehfähiger und liegend kranker Patienten liegt in unmit-

telbarer Nachbarschaft und ist optimal vom Hauptein-

gang und der Liegendkrankenvorfahrt erreichbar.

Es gibt einen gemeinsamen Haupteingang für Alt- und 

Neubau, der zwischen den beiden Gebäuden liegt.

Bei der Anbindung des Neubaus an den Bestand werden 

die Wege der Patienten und die Wege der Ver- und Ent-

sorgung ebenenweise getrennt. 

Durch die Anbindung in Ebene 00 und Ebene 01 werden 

lange Wege zwischen Alt- und Neubau vermieden.

Es ist ein diskreter Transport von Verstorbenen möglich. 

Eine Überschneidung der Patientenwege mit den Trans-

!"#$%&'&()*&#+$"#,&(&#)%-#.)./#01).&()2"!!&34)/#)5&#6

mieden. 

Die Ebene 01 verbindet Alt- und Neubau und ist 

gleichzeitig Teil der Landschaft. Dadurch wird 

das Prinzip des Solitärs im Park für den Neubau 

gestärkt und für den Altbau erhalten.

Die Ebene 01 verschneidet sich mit dem Hang, 

so dass alle Räume, die mit Tageslicht versorgt 

werden sollten, an der Südseite angeordnet sind 

und einen freien Blick ins Tal haben.

7+)%&#.&()8/+#&-01&(.&)98'&#4):01&();%-+01&()

beiden Gebäuden zur Verfügung gestellt.
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Die Grundrissorganisation mit drei unterschiedlich ausgerichteten 

Seiten und vielfältigen Gemeinschaftszonen ermöglicht Demenz-

konzepte mit Wohngruppen und Hausgemeinschaften.
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Der Aufnahmebereich ist direkt an die Liegendkrankenvorfahrt angebunden.

Die Funktionsplätze des Aufnahmebereiches 

können vom eigenen Stützpunkt gut überwacht 
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Wartebereich für Angehörige. 

Alle Flure auf den Stationen weisen eine ausreichende Breite auf, 

so dass zwei Betten aneinander vorbeigeschoben werden können.
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stützpunkt, von dem die Station gut übersehbar ist. Vom 

Stützpunkt besteht Blickkontakt zu den Aufzügen, zum 

Treppenhaus und zum Patientenaufenthaltsraum.

Wettbewerb Neubau Bettenhaus Tropenklinik Tübingen 
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Blick vom Stützpunkt auf den Gemeinschaftsbereich im Innenhof
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Die Aufenthaltsbereiche sind direkt vom Stützpunkt 
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durch den entstehenden Außenbezug aufgewertet.

Auf den Stationen werden großzügige Aufenthaltsmöglichkeiten für Patienten 

und Besucher angeboten, die zudem einen Außenbezug haben. Für mobile 

Patienten bestehen ausreichend Auslauf- und Rundlaufmöglichkeite, ohne 

dabei die Bereiche der Sonderstationen zu betreten.

Die Patientenzimmer auf der  Südostseite nehmen die 
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25% der Patientenzimmer sind mit einem Balkon 

ausgestattet. Dieser ist groß genug, dass Patienten 

im Bett ihn benutzen können.

Auf jeder Ebene wird mindestens ein Zugang in den Park 

ermöglicht. Vom Palliativbereich ist ein eigener Zugang 

ins Freie am Aufenthaltsraum vorgesehen.

Durch die Positionierung von Aufenthaltsräumen und 

Fluren entlang des Innenhofes sind die Stationen hell 

und übersichtlich..
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1 Inhalte und Ziele des Umweltberichtes

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist für
Bauleitpläne nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch eine Umweltprüfung
durchzuführen. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht
beschrieben und bewertet. Die zu beachtenden Schutzgüter in der
Bauleitplanung sind in § 1 Abs. 6 Punkt 7 Baugesetzbuch
beschrieben (siehe auch Kapitel 3.1).

Der Umweltbericht stellt somit den zentralen Teil der Umweltprüfung
dar und ist die Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie für
die Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde (vgl. OBBSI
2007). Er ist selbständiger Teil der Begründung zum
Bebauungsplan.

Die Bestandteile des Umweltberichts sind in Anlage 1 zum
Baugesetzbuch geregelt. Danach sind neben der Beschreibung und
Bewertung der Umweltauswirkungen auch Angaben zu geplanten
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen gefordert. Die Entwicklung dieser
Maßnahmen erfolgt, soweit es sich um Maßnahmen der
Freiraumgestaltung und des Naturschutzes im weitesten Sinne
handelt, im Grünordnungsplan (Anlage 2). Sie sind dort detailliert
dargestellt und begründet. Im Umweltbericht werden die
vorgesehenen Maßnahmen, bezogen auf die jeweiligen
Auswirkungen, denen sie entgegnen sollen, dargestellt.

2 Beschreibung des Vorhabens
(Inhalte und Ziele des Bebauungsplans)

wird ergänzt

3 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes

Die Ziele des Umweltschutzes sind als Umweltstandards in
einschlägigen Fachgesetzen sowie Plänen und Programmen
festgelegt. Sie dienen als rechtlicher Bewertungsrahmen zur
Berücksichtigung der Umweltbelange in der Bauleitplanung.
Nachfolgend werden die für den vorliegenden Bebauungsplan
maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes und deren
Berücksichtigung bei der Planaufstellung genannt.

3.1 Fachgesetze

Baugesetzbuch (BauGB)

§ 1 Abs. 5 BauGB: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
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gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt
(...) gewährleisten.“

(...) „ Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu
entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz,
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“

§ 1 Abs. 6 BauGB: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
insbesondere zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse (...)

5. (...) die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (...)

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
 zes und der Landschaftspflege, insbesondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die
Landschaft und die biologische Vielfalt, (...)

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige
Sachgüter,

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte
Umgang mit Abfällen und Abwässern,

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und
effiziente Nutzung von Energie, (...)

a) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c, und d (...)“

§ 1a BauGB: „(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeit der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die
Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der
Abwägung zu berücksichtigen.

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach
dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs.
7 zu berücksichtigen.“
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Berücksichtigung:
wird ergänzt

Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG)

§ 1 NatSchG „(1) Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen
Wertes und als Lebensgrundlagen und Erholungsraum des
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen,
zu gestalten, zu entwickeln und, soweit erforderlich,
wiederherzustellen, dass

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der
 Naturgüter (Boden, Wasser, Luft, Klima, Tier- und Pflanzenwelt),
3. die biologische Vielfalt einschließlich der Tier- und Pflanzenwelt
 und ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von
 Natur und Landschaft

im Sinne einer nachhaltigen umweltgerechten Entwicklung auf Dauer
gesichert werden.

(2) Der wild lebenden heimischen Tier- und Pflanzenwelt sind
angemessene Lebensräume zu erhalten. Dem Aussterben einzelner
Tier- und Pflanzenarten ist wirksam zu begegnen. Ihre Populationen
sind in einer dauerhaft überlebensfähigen Größe zu erhalten. Der
Verinselung einzelner Populationen ist entgegenzuwirken.“

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in
Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze
so zu schützen, dass

1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-
 schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
 zungsfähigkeit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von
 Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind: der Schutz umfasst auch die Pflege, die
Entwicklung und soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur
und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).
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Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind
entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad

1. insbesondere lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und
 Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der
 Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
 Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bioto-
 pen und Arten entgegenzuwirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen geo
 grafischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu er-
 halten: bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dyna-
 mik überlassen bleiben.

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts sind insbesondere

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hin-
 blick auf die prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
 gieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen: Naturgü-
 ter, die sich nicht erneuern sind sparsam und schonend zu nut-
 zen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden,
 dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen,

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt
 erfüllen können, nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu
 renaturieren, oder soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder
 nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen;

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewah-
 ren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu
 erhalten: dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Ge-
 wässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalte-
 flächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder natur-
 nahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwas-
 serschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Ab-
 flusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und
 der Landschaftspflege Sorge zu tragen;

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und
 der Landschaftspflege zu schützen: dies gilt insbesondere für Flä-
 chen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie
 Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbah-
 nen: dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbe-
 sondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien
 kommt eine besondere Bedeutung zu.
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5. Wild lebende Tiere und Pflanzen ihre Lebensgemeinschaften so-
 wie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre je-
 weiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür
 geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben.

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind
insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften
 auch mit ihren Kultur-. Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstal-
 tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewah-
 ren;

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Be-
 schaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedel
 ten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu
 machen.

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute
Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung
unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich,
sowie sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege,
Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht
geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung
und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen
des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie möglich gehalten
werden. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von
Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind
dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller
Landschaftsteilen zu vermeiden: unmittelbare Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förderung
natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung,
Wiedernutzbarmachung und Rekultivierung auszugleichen oder zu
mildern.

§ 13 Allgemeiner Grundsatz

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen
oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu
kompensieren.
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§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten

Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
 stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
 wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen
 oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der euro
 päischen Vogelarten währen der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
 Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
 stören: eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die
 Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
 verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
 sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
 schädigen oder zu zerstören.

4. Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder
 ihre  Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie
 oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für
Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz1, die nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt
sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3
und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild
lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3
entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen,
liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote vor.

Berücksichtigung:
wird ergänzt
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Wassergesetz Baden-Württemberg (WG)

§ 3 a WG Abs. 2: Das natürliche Wasserrückhaltevermögen ist zu
erhalten; besteht kein natürliches Wasserrückhaltevermögen oder
reicht dies nicht aus, ist es zu verbessern. (...)“

Berücksichtigung:
wird ergänzt

Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

§ 1 BBodSchG: „Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die
Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu
sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den
Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen
Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie
möglich vermieden werden. „

Berücksichtigung:
wird ergänzt

3.2 Pläne und Programme

Regionalplan

Im rechtskräftigen Regionalplan der Region Neckar-Alb
(REGIONALVERBAND NECKAR-ALB 1993) sowie im Entwurf zur
Fortschreibung - Stand 14.02.2012 ist das betroffene Gebiet als
Siedlungsfläche gekennzeichnet.

Im Landschaftsrahmenplan (REGIONALVERBAND NECKAR-ALB 2011)
sind Informationen zu den Schutzgütern enthalten. Diese sind soweit
relevant in Kapitel 4 berücksichtigt.

Flächennutzungsplan

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
„Neubau Bettenhaus Tropenklinik“ sind im Flächennutzungsplan
1993 des Nachbarschaftsverbands Reutlingen – Tübingen wie folgt
festgesetzt:

§ Sonderbaufläche (Tropenklink)
§ Allgemeine Grünfläche (Hangzone)
§ Wohnbaufläche  (Chefarztgrundstück)
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Landschaftsplan

Im Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbands Reutlingen –
Tübingen 1997 sind folgende Ziele genannt, die für die Planung
relevant sind:

§ Geschützter Grünbestand (Hangzone): Erhalt und Sicherung der
Kulturlandschaft, Bereich mit Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz

Berücksichtigung:
wird ergänzt

3.3 Schutzgebiete

Folgende geschützte Flächen liegen innerhalb des
Untersuchungsgebiets:

GB Geschützter Grünbestand
„Trockenmauergebiet im Gewann Igersloh“

Abb. : Schutzgebiete

Aus: Landschaftsrahmenplan Regionalverband Neckar-Alb 2011,
Karte 4.2 Wertvolle Flächen für Naturschutz und Landschaftspflege -
kleinere Schutzgebiete und weitere wertvolle Flächen
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Berücksichtigung:
wird ergänzt

4 Beschreibung der Umweltauswirkungen und
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

4.1 Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt

4.1.1 Bestand

Betroffenheiten des Menschen entstehen zum einen indirekt durch
Auswirkungen auf andere Schutzgüter des Naturhaushalts, die
Lebensgrundlage des Menschen sind. Solche Auswirkungen werden
unter dem jeweiligen Schutzgut beschrieben. Als eigenständige
Schutzgüter besonders zu betrachten sind die Gesundheit des
Menschen und Bedingungen seiner Lebensqualität im
umweltrelevanten Sinn (vgl. GASSNER & WINKELBRAND 2005). Hierzu
zählen die Situation im Wohnumfeld sowie die menschliche
Gesundheit beeinträchtigende Störungen wie Lärm- und
Luftbelastungen.

An das Untersuchungsgebiet grenzt Wohnbebauung (Paul-Lechler-
Straße, Im Rotbad, Mohlstraße) mit bedeutenden
Wohnumfeldfunktionen an. Im weiteren Umfeld sind ein
Kindergarten (Im Rotbad) und ein evangelisches Gemeindehaus
(Corrensstraße).

4.1.2 Prognose der Auswirkungen

wird ergänzt

4.2 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt (Anlage U.2)

4.2.1 Biotoptypen und Vegetation

Im Bestandsplan (Anlage U.2) sind die Biotoptypen und relevante
Habitatstrukturen dargestellt. Der Baumbestand sowie der Gebäude-
, Straßen- und Wegbestand wurde im Bereich des Grundstücks der
Tropenklinik aus der vorliegenden Baumbewertung (Schuster, J.)
übernommen. Die weiteren Biotoptypen wurden im Juni 2012
kartiert.

wird ergänzt
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4.2.2 Fauna

Durch die erweiterten artenschutzrechtlichen Bestimmungen und die
Bestimmungen zur Umwelthaftung ist es erforderlich, die
Betroffenheit der freilebenden Tier- und Pflanzenwelt aufgrund
aktueller Daten zu beurteilen. Dazu werden Bestandsaufnahmen für
die relevanten Artengruppen Vögel und Fledermäuse durchgeführt.

Die Bestandsaufnahmen konnten bis Mitte Juni 2012 nicht
abschließend durchgeführt werden, sodass zum Zeitpunkt noch
keine Auswertungen und vollständigen Ergebnisse vorliegen.

Zur Brutvogelkartierung liegt ein Zwischenbericht vom 20.06.2012
mit folgenden Ergebnissen vor:

Im Geltungsbereich des Wettbewerbsgebietes wurden insgesamt 22
Vogelarten nachgewiesen, die mit wenigen Ausnahmen dort auch
als Brutvögel einzustufen sind (vgl. Tab. 1). Von den
nachgewiesenen Arten ist keine gefährdet, Star, Gartenrotschwanz
und Girlitz werden auf der landesweiten Vorwarnliste geführt.

Sämtliche Arten sind als europäische Vogelarten europarechtlich
geschützt. Arten nach Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie sind
im Gebiet nicht vertreten.

Die von Gehölzen dominierten Hangbereiche stellen die aus
avifaunistischer Sicht bedeutsamsten Lebensräume dar. Dort
wurden auch die meisten der in Tabelle 1 aufgeführten Arten
nachgewiesen.

Die Parkanlagen in der Umgebung bestehender Gebäude werden
von Arten wie Amsel, Buchfink, Rotkehlchen, Kleiber, Kohl- und
Blaumeise besiedelt. Einzelne Obstbäume weisen Spechthöhlen
auf, die z.B. vom Star als Brutplatz genutzt werden. In einem
benachbarten Garten außerhalb des Geltungsbereichs wurde zudem
ein Gartenrotschwanz revieranzeigend erfasst.

Die (teilweise gebietsfremden) Nadelbäume im nördlichen Bereich
des Gebietes bieten auch typischen Waldarten wie Hauben- und
Tannenmeise Brutmöglichkeiten.

Als typischer Gebäudebrüter tritt der Hausrotschwanz auf, während
Haussperling oder Mehlschwalbe im Gebiet fehlen. Vom
Mauersegler wurde bislang ebenfalls kein Nachweis erbracht, hier
erfolgt im Rahmen der noch ausstehenden Begehung eine
nochmalige gezielte Kontrolle.

Insgesamt zeichnet sich das Gebiet durch eine durchschnittlich
artenreiche Brutvogelgemeinschaft aus, in der weit verbreitete und
ungefährdete gehölzgebundene Arten dominieren. Die
Mittelhangzone stellt dabei den wichtigsten Vogellebensraum dar.
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Sonstige Arten

Im Rahmen der Begehungen ergaben sich keine Hinweise auf
sonstige rechtlich relevante Artvorkommen (aus der Gruppe der
Fledermäuse liegen noch keine Auswertungen vor). Nach
derzeitigem Stand bestehen innerhalb des Geltungsbereichs keine
Vorkommen europarechtlich geschützter Reptilien (Zauneidechse,
Schlingnatter).

wird ergänzt

4.2.3 Bewertung

wird ergänzt

4.2.4 Prognose der Auswirkungen

wird ergänzt
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4.3 Boden / Wasser

Abb. : Geologie und naturräumliche Gliederung

Aus: Landschaftsrahmenplan Regionalverband Neckar-Alb 2011,
Karte 2.1 Geologie und naturräumliche Gliederung

„Im zukünftigen Baufeld besteht der Untergrund unter einer
Hanglehmdecke aus Sandstein- und Tonsteinschichten des
Stubensandsteins (km4). Obeflächennah sind die Schichten
verwittert und zu tonigen Böden mit sandigen Beimengungen sowie
zu Sand entfestigt.“ (aus: Vees, E., Eichstädt, K. (2011):
Baugrundgutachten für den Architektenwettbewerb „Neubau eines
Bettenhauses“ auf dem Gelände der Tropenklinik in Tübingen).

4.3.1 Grundwasser

Der Stubensandstein ist ein Grundwassergeringleiter, die
Durchlässigkeit ist gering.
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Abb. : Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung

Aus: Landschaftsrahmenplan Regionalverband Neckar-Alb 2011,
Karte 9.5 Bewertung der Schutzfunktion der
Grundwasserüberdeckung

„Der geschlossene Grundwasserspiegel liegt in größerer, für das
geplante Gelände nicht mehr relevanter Tiefe“. „Es ist nicht möglich,
dass der Grundwasserspiegel bis zur Bauwerkssohle ansteigen
kann.“ (aus: Vees, E., Eichstädt, K. (2011): Baugrundgutachten für
den Architektenwettbewerb „Neubau eines Bettenhauses“ auf dem
Gelände der Tropenklinik in Tübingen).
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4.3.2 Oberflächenwasser

Im Untersuchungsgebiet sind keine Oberflächengewässer
vorhanden. Südwestlich ausserhalb des Untersuchungsgebiets und
der Mohlstraße verläuft der Iglersbach.

4.3.3 Bodentypen und -arten des Untersuchungsgebiets

Im Siedlungsbereich sind in Bodenkarten keine Bodentypen und –
arten unterschieden, hier herrschen anthropogen veränderte Böden
vor.

„Im Untersuchungsbereich wurden von oben nach unten folgende
Schichteinheiten erschlossen:

§ Oberboden
§ Künstliche Auffüllungen (Tonboden mit Sandsteinstücken

durchsetzt)
§ Hanglehm (leicht plastische und mittelplastische, z. T. sandige

Tonböden, z. T. mit Sandsteinstücken)
§ Stubensandsteinschichten (km4) (Wechselfolge von Ton, Sand,

Tonstein und Sandstein)“

(gekürzt aus: Vees, E., Eichstädt, K. (2011): Baugrundgutachten für
den Architektenwettbewerb „Neubau eines Bettenhauses“ auf dem
Gelände der Tropenklinik in Tübingen).

4.3.5 Bewertung

wird ergänzt

4.3.6 Prognose der Auswirkungen

wird ergänzt

4.4 Klima / Luft

4.4.1 Bestand und Bewertung

Bei regionaler, großräumiger Betrachtung liegt das
Untersuchungsgebiet nicht innerhalb einer wertvollen Fläche für das
Siedlungsklima.
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Abb. : Wertvolle Flächen für das Siedlungsklima in verdichteten
Teilräumen

Aus: Landschaftsrahmenplan Regionalverband Neckar-Alb 2011,
Karte 3.3 Wertvolle Flächen für das Siedlungsklima in verdichteten
Teilräumen

Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Grünflächen um
die Tropenklinik und die Hangzone eine Ausgleichsfunktion für das
lokale Siedlungsklima in den angrenzenden Wohngebieten haben.

4.4.2 Prognose der Auswirkungen

wird ergänzt

4.5 Landschaft

Die vorangegangenen Aspekte sind zu einem großen Teil
Funktionen der Landschaft. Üblicherweise wird unter dem



Umweltbericht Neubau Bettenhaus Tropenklinik Tübingen Seite 18

menz + weik GbR Magazinplatz 1 72072  Tübingen   Fax  07071 - 440236   Tel  07071 - 440235

Oberbegriff „Landschaft“ deren visuelle Ausprägung
(Landschaftsbild) und Eignung als Erholungsraum betrachtet.

4.5.1 Bestand

Die Grünflächen angrenzend an das Gelände der Tropenklinik sind
von Bedeutung für das Stadtbild und als Flächen für die ortsnahe
Erholung.

Abb. : Wertvolle Flächen für die ortsnahe Erholung in verdichteten
Teilräumen

Aus: Landschaftsrahmenplan Regionalverband Neckar-Alb 2011,
Karte 3.4 Wertvolle Flächen für die ortsnahe Erholung in
verdichteten Teilräumen

4.5.2 Prognose der Auswirkungen

wird ergänzt
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4.6 Kultur- und sonstige Sachgüter

4.6.1 Bestand

Angesichts der Ökosystem-orientierten Schutzrichtung des UVPG
sind unter Kultur- und sonstigen Sachgütern „vornehmlich
geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- oder
Bodendenkmäler, historische Kulturlandschaften und
Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart“ gemeint
(ERBGUTH & SCHINK 1992).

Im geplanten Gewerbegebiet sind keine Kultur-, Bau- oder
Bodendenkmäler bekannt bzw. erkennbar.

Die ehemals offene Hangzone, die als „Trockenmauergebiet im
Gewann Igersloh“ geschützt ist, hat Bedeutung als Element der
historischen Kulturlandschaft.

4.6.2 Prognose der Auswirkungen

wird ergänzt

4.7 Wechselwirkungen

wird ergänzt
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